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Kurzüberblick über den vom Bundeskabinett
beschlossenen Gesetzentwurf für eine Novelle 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
1. Ab dem 1. Januar 2024 muss jede neu eingebaute Heizung 
(im Neubau und Bestand, Wohn- und Nichtwohngebäude) 
mindestens 65 % erneuerbare Energie nutzen. Bestehende 
Heizungen können wie bisher betrieben werden. Reparatu-
ren sind weiter möglich. Enddatum für die Nutzung fossiler 
Brennstoffe in Heizungen ist der 31. Dezember 2044.

2. Die Pflicht zur Nutzung von mindestens 65 % erneuerba-
ren Energien kann entweder durch eine individuelle Lösung 
mit rechnerischem Nachweis oder durch Anschluss an ein 
Wärmenetz, elektrische Wärmepumpe, Stromdirektheizung, 
Hybridheizung (Kombination aus Erneuerbaren-Heizung 
und Gas- oder Ölkessel), Heizung auf der Basis von Solar-
thermie erfüllt werden. „H2-Ready“-Gasheizungen, die auf 
100 % Wasserstoff umrüstbar sind, sind unter bestimmten 
Bedingungen auch künftig zulässig. Für bestehende Ge-
bäude gibt es die weiteren Optionen Biomasseheizung 
und Gasheizung, die erneuerbare Gase nutzt (mindestens 
zu 65 % Biomethan, biogenes Flüssiggas oder Wasserstoff ).

3. Bei Heizungshavarie greifen Übergangsfristen (drei Jahre; 
bei Gasetagen bis zu 13 Jahre). Vorübergehend kann eine 
(ggf. gebrauchte) fossil betriebene Heizung eingebaut wer-
den. Soweit ein Anschluss an ein Wärmenetz absehbar ist, 
gelten Übergangsfristen von bis zu zehn Jahren.

4. Für Eigentümer, die das 80. Lebensjahr vollendet haben 
und die ein Gebäude mit bis zu sechs Wohnungen selbst 
bewohnen, entfällt im Havariefall die Pflicht zur Umstellung 
auf Erneuerbares Heizen; Gleiches gilt beim Austausch von 
Etagenheizungen für Wohnungseigentümer, die 80 Jahre 
und älter sind und die Wohnung selbst bewohnen.

5. Das GEG enthält eine allgemeine Härtefallregelung, die 
Ausnahmen von der Pflicht ermöglicht, wenn im Einzelfall 
die notwendigen Investitionen nicht in einem angemesse-
nen Verhältnis zum Ertrag oder Verhältnis zum Gebäude-
wert stehen. 

6. Für den Umstieg aufs Heizen mit Erneuerbaren gibt es fi-
nanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen, Krediten 
oder den bereits vorhandenen Möglichkeiten für Steuergut-
schriften. Ein Förderkonzept erneuerbares Heizen passt die 
Förderung auf das neue Gebäudeenergiegesetz an. 


